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IX

Vorwort

Am 31. Januar 2024 tritt Herr Prof. Dr. Thomas Kühnen, der langjährige Vorsitzende 
des 2. Zivilsenats am Oberlandesgericht Düsseldorf, in den richterlichen Ruhestand 
ein. In den Jahrzehnten seiner Tätigkeit im Justizdienst hat Thomas Kühnen als Rich-
ter, Autor und Ausbilder das deutsche Patentrecht geprägt wie kaum eine andere Per-
sönlichkeit zuvor. Es ist den Herausgebern eine große Freude und besondere Ehre, 
ihm die vorliegende Festschrift zu widmen und sich dadurch gemeinsam mit den 
zahlreichen Autoren für seinen außerordentlichen Beitrag zur Fortentwicklung von 
Rechtsprechung, Wissenschaft und Praxis im Patentrecht zu bedanken.

Thomas Kühnen ist seit 1991 als Richter im Patentrecht tätig und damit einer der er-
fahrensten deutschen Praktiker. Im Jahr 2000 wurde er zunächst zum Vorsitzenden 
Richter der Patentstreitkammer am Landgericht Düsseldorf und im Januar 2008 dann 
zum Vorsitzenden des für Patentstreitsachen zuständigen 2. Zivilsenats am Oberlan-
desgericht Düsseldorf ernannt. Seit der Gründung dieses Patentsenats im Jahr 1936 
ist er erst der neunte Vorsitzende. Bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand im Januar 
2024 hat er dieses anspruchsvolle Amt 16 Jahre lang ausgeübt. Thomas Kühnen ist 
damit in der ruhmreichen über 85-jährigen Geschichte des Patentsenats am Oberlan-
desgericht Düsseldorf der am längsten amtierende Vorsitzende. Herr Präsident des 
Oberlandesgerichts Düsseldorf Dr. Werner Richter hat mit seinem Beitrag für diese 
Festschrift die enge Verbindung zwischen Thomas Kühnen, der deutschen Patentge-
richtsbarkeit und dem Patentgerichtsstandort Düsseldorf gewürdigt. Deshalb haben 
wir uns entschlossen, diesen persönlichen Beitrag von der alphabetischen Reihenfol-
ge abzuweichend allen Beiträgen als Prolog voranzustellen.

Neben seiner richterlichen Laufbahn hat sich Thomas Kühnen stets wissenschaftlich 
betätigt. Der Promotion zum Dr. jur. an der Universität Münster 1999 mit einem 
patentrechtlichen Thema folgten eine Vielzahl von Aufsätzen und Beiträgen zu un-
terschiedlichen Problemstellungen des gesamten Patentrechts. Seine Ausführungen 
zeugen von einem feinen Gespür für die Belange des Patentrechts und einem aus-
geprägten Scharfsinn. Instanzen und Autoritäten hat er sich nie gebeugt, wohl aber 
stets dem besseren Argument. 

Vor allem das nunmehr in 16. Auflage erschienene »Handbuch der Patentverlet-
zung« gehört längst zu den Klassikern der patentrechtlichen Fachliteratur. Dieses 
Buch steht höchstwahrscheinlich auf dem Schreibtisch jedes einzelnen im Patentrecht 
tätigen Rechts- und Patentanwalts in Deutschland. Es ist – ohne Übertreibung – die 
Bibel des deutschen Patentverletzungsverfahrens und hat auch im Ausland seine 
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Leserschaft gefunden. Mit dem Handbuch haben sich mehrere Generationen von 
Rechts- und Patentanwälten in die Materie des Patentverletzungsprozesses einge-
arbeitet und fortgebildet. Bei materiellen oder prozessualen Fragestellungen wird oft 
zuallererst dieses Werk zu Rate gezogen. Mit viel Herzblut und hohem persönlichen 
Engagement aktualisiert Thomas Kühnen sein Buch beinahe täglich mit jedem neuen 
Urteil, jedem neuen Gedanken und jeder neuen Problemstellung, die ihm begegnen. 
Auch beim Bundesgerichtshof und an den anderen großen Patengerichtsstandorten 
wird das Handbuch der Patentverletzung geschätzt, gelesen und zitiert.

Thomas Kühnen hat auch die Zeit gefunden, seine Leidenschaft für die Wissenschaft 
und Praxis im Patentrecht anderen nahe zu bringen. Scheinbar mühelos gelingt es 
ihm, bei jungen Menschen die Begeisterung für diese anspruchsvolle Materie zu we-
cken und eine Anhängerschaft unter Studierenden zu gewinnen. Nach jahrelanger 
Vortragstätigkeit zum Patentrecht hat die Hohe Rechtswissenschaftliche Fakultät der 
Universität zu Köln Thomas Kühnen 2022 zum Honorarprofessor ernannt.

Nicht nur in universitären Vorlesungen und seinem Handbuch der Patentverletzung, 
sondern auch in zahlreichen Seminaren und Vorträgen hat Thomas Kühnen sein Wis-
sen gerne und durchaus großzügig an alle Interessenten des Patentrechts weiterge-
geben. Stets hat er dabei seine großen Vor- und Ausbilder in Ehren gehalten, allen 
voran Herrn Vorsitzenden Richter am Bundesgerichtshof Rüdiger Rogge und Herrn 
Rechtsanwalt Günther Wildanger. Und nun haben viele deutsche Rechts- und Pa-
tentanwälte Thomas Kühnen im Sinn, wenn ihnen die Frage nach ihrem patentrecht-
lichen Leitbild gestellt wird.

Dem Lebenswerk von Thomas Kühnen können die im Patentrecht tätigen Berufs-
träger nur mit Demut, Ehrfurcht und voller Bewunderung entgegentreten. Der Ruf 
des Jubilars ist phänomenal und wirkt weit über die Grenzen von Düsseldorf und 
Deutschland hinaus. Diese außergewöhnliche Lebensleistung verdient höchste An-
erkennung. Ihr gilt unser aller Dank in Form der vorliegenden Festschrift, deren 
außergewöhnlicher Umfang der überragenden Bedeutung des Jubilars gerecht wird.

Wir danken allen Autoren für ihre tatkräftige Mitwirkung zu dieser Festschrift. Mö-
gen diese Festschrift und ihre Beiträge viel gelesen, diskutiert und zitiert werden. 
Dem Jubilar Thomas Kühnen wünschen wir im richterlichen Ruhestand Glück und 
Gesundheit. Wir hoffen mit allen Autoren dieser Festschrift, dass er dem Patentrecht 
in Wissenschaft und Praxis erhalten bleibt.

Düsseldorf, im November 2023 Christian Harmsen
 Axel Verhauwen
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